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lenburgs nehmen zugleich die Aufgaben eines anerkannten 
freien Trägers nach Artikel 21 des Vertrages zwischen dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch- Lu
therischen Landeskirche Mecklenburgs und der 
Pommerschen Evangelischen Kirche vom 20. Januar 1994 
(KABI S.26) wahr. 

Zweiter Abschnitt: 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

in den Kirchgemeinden, Propsteien 

und Kirchenkreisen 

. § 2 
Arbeit mit Kindern und Jugendlieben 

in den Kirchgemeinden und Propsteien 

(1) Die kontinuierliche Begleitung und Unterweisung
der Kinder und Jugendlieben und die Arbeit mit Eltern und 
Familien gehören zu den Aufgaben der Kirchgemeinde und 
geschehen in verschiedenen Formen 

(2) Der Kirchgemeinderat sorgt dafür, daß haupt-, ne
ben- und ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen werden. Die 
Kirchgemeinde stellt Räume und Sachmittel im erforder
lichen Umfang zur Verfügung. 

(3) Die Atbeit mit Kindern und Jugendlieben in den
Kirchgemeinden steht in Beziehung zu den Angeboten im 
Bereich des Kirchenkreises. 

(4) Zur Wahrnehmung und Begleitung der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen kann der Kirchgemeinderat ei
nen besonderen Ausschuß bilden1

• 

(5) Die Arbeitsstelle für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen des Kirchenkreises und das Amt für die Ar
beit mit Kindern und Jugendlichen beraten und unterstüt
zen die Kirchgemeinden. 

§3
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

im Kirchenkreis 

( 1) Im Kirchenkreis wird eine Arbeitsstelle für die Ar
beit mit Kindern und Jugendlichen eingerichtet. Sie koor
diniert begleitet und unterstützt die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen und mit Eltern und Familien rn den 
Kirchgemeinden. in den Propsteien und in den Projekten 
sozialdiakonischer Kinder- und Jugendarbeit und Einrich
tungen der Jugendhilfe. 

(2) Die Arbeitsstelle für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen arbeitet mit dem Amt für die Arbeit mit Kin
dern und Jugendlichen zusammen. 

(]) Im Kirchenkreis wird eine Kreiskonfore!lL für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gebildet. Sie berät 
den Kirchenkreisrat. erarbeitet Grnndlinien für die Arbeit 

1 Vgl. � 50 Kirchgemeindeordnung. Rechtssammlung Teil l I--:.24

mit Kindern und Jugendlieben im Kirchenkreis, scµlägt 
mittel- und langfristige Schwerpunkte vor und begründet 
die damit verbundenen personellen, strukturellen und fi
nanziellen Konsequenzen. 

(4) Näheres über die Arbeit der Arbeitsstelle für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und über Zusammen
setzung und Arbeitsweise der Kreiskonferenz für die Ar
beit mit Kindern und Jugendlichen regelt der Kirchen
kreisrat. 

Dritter Abschnitt: 

Arbeit mit Kindern und Jugendlieben 

in der Landeskirche 

§4
Aufgaben der Landeskirche 

(1) Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der
Landeskirche wird das Amt für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen eingerichtet. 

(2) Das Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendli
eben ist ein rechtlich unselbständiges Werk der Landes
kirche im Sinne der kirchlichen Ordnungen. 

(3) Das Amt koordiniert in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Stellen der Landeskirche die Weiterbildung, 
Sammlung, Beratung und Begleitung von lumpt-, neben- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kinder- und Jugendarbeit. 

( 4) Das Amt führt selbst Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche durch für den gesamten Bereich der Landes
kirche. 

(5) Das Amt vertritt die Arbeit mit Kindern und Jugend
lichen in Kirche und Gesellschaft. insbesondere bei den 
Trägern der Arbeit mit Kindern und Jugendlieben, bei den 
Jugendbehörden des Landes, der Verbandsarbeit auf Lan
des- und Bundesebene und bei sonstigen politischen und 
staatlichen Organisationen und Verbänden. 

(6) Das Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendli
chen sorgt dafür, daß die Arbeitsbereiche der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlieben dem Verkündigungsauftrag ent
sprechen. Es nimmt die Fachaufsicht über die Mitarbeiter 
in den Arbeitsstellen für die Arbeit mit Kindern und J u
gendlichen in den Kirchenkreisen wahr. 

(7) Das Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendli
chen gibt der Landessynode jährlich einen Bericht über 
seine Tätigkeit und kann Anträge an die Landessynode stel
len. 

(8) In der Landeskirche wird eine Landeskonferenz für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gebildet Sie be
rät den Oberkirchenrat. die Kirchenleitung und die Landes
synode, erarbeitet Grundlinien für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in der Landeskirche. schlägt mittel- und 
langfristige Schwerpunkte vor und begründet die damit ,er
bundenen personellen, strukturellen und finanziellen Kon
seque111en. 
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(9) Näheres über das Amt für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen und über die Landeskonferenz für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen regelt die Kirchen
leitung durch Ausführungsbestimmungen. 

Vierter Abschnitt: 

Schlußbcstimmungcn 

§ 5

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem 
Kirchengesetz gelten jeweils in der weiblichen und männ
lichen Form 

(2) Durchführungsbestimmungen erläßt der Oberkir
chenrat. 

§ 7

( 1) Dieses Kirchengesetz tritt am l. Januar 1998 in
Kraft. 

(2) Durch Ausführungsbestimmungen der Kirchen
leitung wird geregelt, welche diesem Kirchengesetz ent
gegenstehenden Ordnungen außer Kraft treten. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz be
schlossen. das hiennit verkündet wird. 

Schwerin. 26. November 1997 

§ 6 Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

(l) Ausführungsbestimmungen erläßt die Kirchen- Beste
lcitung. Landesbischof 

3. Kirchengesetz
über die Neuordnung von Kirchenkreisen 

vom 16. November 1997 

§ 1

(1) Die Kirchenkreise Malchin und Güstrow werden
zum Kirchenkreis Güstrow zusammengelegt. Die Propstei 
Stavenhagen und die Kirchgemeinden Groß Lukow, Penzlin 
und Möllenhagen/ Ankershagen werden dem Kirchenkreis 
Stargard zugeordnet. 

(2) Der Kirchenkreis Güstrow besteht aus den
Propsteien 
1. Bütz.ow.
2. Gnoien.
3. Güstrow.
4. Krakow,
5. Malchin,
6. Röbel,
7. Waren, ohne die Kirchgemeinden Groß Lukow, Penzlin
und Möllenhagen/ Ankershagen.

(3) Der Sitz des Landessuperintendenten ist Güstrow.
( 4) Der Kirchenkreis Stargard besteht aus den

Propsteien 
1. Burg Stargard,
2. Friedland,
3. Neubrandenburg,
4. Neustrelitz,
5. Wesenberg,
6. Woldegk,
7. Stavenhagen, einschließlich der Kirchgemeinden
Möllenhagen/ Ankershagen, Groß Lukow und Penzlin.

(5) Der Sitz des Landessuperintendenten ist Neustrelitz.

§ 2

(1) Die Kirchenkreise Schwerin und Wismar werden
mm Kirchenkreis Wismar zusammengelegt Die bisheri
gen Propsteien Wittenburg und Boizenburg werden dem 
Kirchenkreis Parchim zugeordnet. 
(2) Der Kirchenkreis Wismar besteht aus den Propsteien
1. Bukow.
2. Crivitz.
3. Gadebusch,
4. Grevesmühlen.
5. Schwerin-Stadt.
6. Schwerin-Land.
7. Sternberg,
8. Wismar.

(3) Der Sitz des Landessuperintendenten ist Wismar.
(4) der Kirchenkreis Parchim besteht aus den

Propsteien 
l. Boizenburg,
2. Dömitz,
3. Goldberg,
4. Hagenow,
5.Lübz,
6. Ludwigslust,
7. Parchim,
8. Wittenburg:

(5)Der Sitz des Landessuperintendenten ist Parchim.
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§3

Bis zur Wahl der neuen .Kirchenkreisräte gehören die 
gewählten Mitglieder der Kirchenkreisräte zu dem Kirchen
kreisrat, in dessen Bereich ihr Wohnsitz sich befindet. 

§4

(1) Die Zusammenlegung und die Zuordnungen nach
§ 1 werden zum 1. Januar 1998 wirksam.

(2) Die Propsteisynode der Propstei Stavenhagen tritt
bis zum 28. Februar 1998 zusammen und wählt ihre Ver
treter in den Kirchenkreisrat 

(3) Der neu gebildete Kirchenkreisrat Stargard tritt bis
zum 30. April 1998 zusammen. 

(4) Zur Vorbereitung der Wahl des Landessuper
intendenten für den neu m bildenden Kirchenkreis Güstrow 
entsenden die nach § 3 vorgesehenen Mitglieder des 
Kirchenkreisrates Güstrow ihre Vertreter in den Wahlrnr
berei tungsa ussch uß. 

§ 5

Die Zusammenlegung und die Zuordnungen nach § 2 
werden auf Beschluß der Kirchenleitung, bis spätestens mm 
11 März 1999_ wirksam. 

§ 6

( l) Die bisherigen Kirchenkreisvemaltungen in den neu
geordneten Kirchenkreisen nehmen die Aufgaben für die 
ihnen bisher zugeordneten Bereiche jeweils bis zum Ende 
des Jahres wahr, in dem die Neuordnung in Kraft tritt. so
weit die beteiligten Kirchenkreisräte nicht einen früheren 
Zeitpunkt ,·ereinbaren. 

(2) Mitarbeiter der bisherigen Kirchenkreise gelten mit
dem Wirksam werden der Neuordnung als bei dem Kirchen
kreis ihres Dienstsitzes angestellt. Der Oberkirchenrat 
trifft weitere zur Überleitung erforderliche Regelungen. 

(3) Die Träger diakonischer Arbeit können unter Be
achtung der Grundsätze desDiakoniegesetzes vom 28. Ok
tober1995 ihre Arbeit vorläufig in den bisherigen Struktu
ren fortsetzen. 

§ 7

( l) Der neu gebildete Kirchen.kreis Güstrow ist Rechts
nachfolger der bisherigen Kirchenkreise Malchin und 
Güstrow. 

(2) Der neu gebildete Kirchen.kreis Wismar ist Rechts
nachfolger der bisherigen Kirchenkreise Wismar und 
Schwerin. 

§ 8

Die Amtsdauer der nach diesem Kirchengesetz neu ge
bildeten Kirchenkreisräte endet mit der nächsten allgemei
nen Neubildung. 

§9

Sollen die in diesem Kirchengesetz aufgeführten 
Propsteien in ihren Grenzen verändert werden, so be
schließt darüber der jeweilige Kirchenkreisrat (Art. 9 Abs. l 
Nr. 1 Kirchenkreisordnung). Sollen durch Zusammenlcg1mg 
Propsteien neu gebildet und dadurch bisherige Propsteien 
aufgehoben werden. so beschließt darüber die Kirchen
leitung (§ 22 Abs. 7 Buchst. c Leitungsgesetz). 

§ 10

Die Zusammensetzung der XII. Landessynode wird 
durch die Neuordnung der Kirchenkreise nicht berührt. 

§ 11

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Dezember 1997 m 
Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz be
schlossen. das hiennit verkündet wird. 

Schwerin, 26. November 1997 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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Kirchengesetz 
vom 16. November 1997 

Nr 20-21/1997 

über den Anschluß der Kirchgemeinde und örtlichen Kirche Ziethen 
an die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche 

und den Anschluß der Kirchengemeinde Lassahn 
an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 

§ 1

Dem Vertrag zwischen der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und der Nordelbischen Evan
gelisch-Lutherischen Kirche über den Anschluß der Kirch
gemeinde Ziethen an clie Nordelbische Evangelisch-Luthe
rische Kirche und den Anschluß der Kirchengemeinde 
Lassahn an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs (Anlage) wird zugestimmt. 

§2

Die Kirchengemeinde Lassahn wird der Propstei 
Wittenburg im Kirchenkreis Schwerin der Evangelisch-Lu
therischen Landeskirche Mecklenburgs angeschlossen. 

Anlage 1 zum Kirchengesetz vom 16. November l 997 

§3

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz be
schlossen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 26. November 1997 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Rechtsverordnung vom 6. Dezember 1997 

über die Aufbcbung des Kirchengesetzes 

über die Zustimmung zu dem Vertrag betreffend die Zuordnung der Domkirchgemeinde Ratzeburg 

und der Kirchgemeinde Ziethen zur 

Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

vom 23. September 1980 (KABI S. 81) 

und 

über die Aufbebung des Kirchengesetzes betreffend die Zuordnung der Kirchgemeinde Lassahn 

zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Mecklenburgs 

vom 19. März 1989 (KABI S. 65) 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 1 des Kirchen
gesetzes über die Aufüebung des Vertrages betreffend die 

Zuordnung der Domkirchgemeinde Ratzeburg und der 

Kirchgemeinde Ziethen zur Nordelbischen Evangelisch
Lutherischen Kirche sowie die Zuordnung der Kirchen
gemeinde Lassahn zur Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs vom 20. März 1994 (KABI S. 70) 
folgende Rechtsverordnung erlassen: 

§ 1

( 1) Das Kirchengesetz über die Zustimmung zu dem

Vertrag betreffend die Zuordnung der Domkirchgemeinde 
Ratzeburg und der Kirchgemeinde Zicthen zur 
Nordclbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 23. 
September 1980 wird, soweit sich dieser Vertrag auf die 
Kirchgemeinde Ziethen bezieht, aufgehoben. 
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(2) Die Anwendung des Vertrages über die Zuordnung
der zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen
burgs gehörenden Domkirchgemeinde Ratzeburg und der 

Kirchgemeinde Ziethen zur Nordelbischen E\'angelisch
Lutherischen Kirche \'Om 2. Dezember 1980 wird. soweit 
sich dieser Vertrag auf die Kirchgemeinde Ziethen bezieht, 

ausgesetzt. 

§ 2

(1) Das Kirchengesetz über die Zustimmung zu dem
Vertrag betreffend die .Zuordnung der Kirchgemeinde 

Anlage 2 zum Kirchengesetz \'Om 16. November 1997 

Lassahn zur Evang1disch-Lutherischen Landeskirche Meck

lenburgs \'Om 9. März 1989 (KABl S. 65) wird aufgehoben. 
(2) Die Anwendung des Vertrages über die Zuordnung

der Kirchengemeinde Lassahn, Kirchenkreis Herzogtum 
Lauenburg. zur füangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Mecklenburgs sowie des Protokolls zum Ve11rag über die 
Zuordnung der lauenburgischen Kirchengemeinde Las sahn 
zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom 9. März 1989 werden ausgesetzt. 

§ 3

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Vertrag 

über den Anschluß der Kirchgemeinde Ziethen 

an die Nordelbische Evangelisch-LutherischeKirche 

und 
über den Anschluß der Kirchengemeinde Lassahn 

an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 

vom 7. November 1997 

Zwischen 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs. 
vertreten durch den Oberkirchenrat 
und 
der Nordclbischen E\'angclisch-Lutherischen Kirche, 
vertreten durch die Kirchenleitung, 

wird folgendes vereinbart: 

§ 1

Der Vertrag über die Zuordnung der zur Evangelisch

Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs gehörenden 

Domkirchgemeinde Ratzeburg und der Kirchgemeinde 

Ziethen zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir

che vom 2. Dezember 1980 wird, soweit sich dieser Ver

trag auf die Kirchgemeinde Ziethen bezieht, aufgehoben. 

§2

Der Vertrag über die Zuordnung der Kirchengemeinde 

Lassahn. Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg, zur Evange

lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs sowie das 
Protokoll zum Vertrag über die Zuordnung der lauen
burgischen Kirchengemeinde Lassahn zur Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vom 9. März 
1989 werden aufgehoben. 

§ 3

Die bisher der E, angelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs angehörende Kirchgemeinde und örtliche 
Kirche zu Ziethen wird in ihren derzeitigen Grenzen aus 
dem Bereich der E,angelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs ausgegliedert und an die Nordelbische E\'an
gelisch-Lutherische Kirche angeschlossen. Die Grenzen 
ergeben sich aus dem Gesel7.- und Verordnungsblatt der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 1985 
S. 179 (Anlage)*.

§ 4

Die bisher der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche angehörende Kirchengemeinde Lassahn wird in ih

ren derzeitigen Grenzen aus dem Bereich der Nordelbischen 

Evangelisch-Lutherischen Kirche ausgegliedert und an die 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs an
geschlossen. Die Grenzen ergeben sich aus dem staatli
chen Gesetz- und Verordnungsblat t mit den auf 

mecklenburg-vorpommerschem Staatsgebiet liegenden 
Ortschaften Lassahn, Stintenburg, Stintenburger Hütte, 

Hakendorf, Bemstorf und Techiri. 

§5

Dieser Vertrag tritt am l. Januar 1998 in Kraft. 

* Auf den Abdruck der Anlage im KABI wird verzichtet.
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Beschlüsse der 8. Tagung der XII. Landessynode 
vom 13. bis 16. November 1997 

Beschluß Xll/8-11 

Beschluß zum Bericht des Diakonischen Werkes. 

Die Landessynode hat auf ihrer Herbsttagung den Be
richt des Diakonischen Werkes mit großem Interesse ent
gegengenommen. Aus der Fülle der angesprochenen The
men und Problemfelder möchte sie folgendes besonders 
her;orheben 

1. Arbeitslosenprojekte

Der rnn der Landcssvnodc eingerichtete landcskirchliche 
Fonds zur Förderung von Projekten für arbeitslose Men
schen macht es möglich, daß gegenwärtig über 300 Men
schen wieder einer sinnvollen. geregelten Tätigkeit nach
gehen können. Die Landessynode unterstützt den Aufruf 
des Diakonischen Werkes an alle Mitglieder unserer Lan
deskirche und darüber hinaus an alle Menschen. die eben
falls ein Zeichen gegen Resignation und Hoffnungslosig
keit setzen wollen, durch Spenden in diesen Fonds Men
schen ein sinnerfülltes Lehen m ermöglichen. (Kto-Nr. -1-0 
53 UOO 10 bei der Spar- und Kreditbank Schwerin, BLZ 
760 60 561. Stichwort Arbeitslosenfonds). 

2. Beratungsstellen

Der zunehmende finanzielle und soziale Abstieg vou Tei
len der Bevölkenmg macht den Erhalt und die Erweiterung 
von Beratungsstellen. insbesondere von Schuldner- und 
Suchtberatungsstellen immer dringlicher. Die Landes
synode forde1i das So1:ialministerium und die kommuna
len Spitzem·erbände auf, möglichst bald eine Rahmen
verembarung mit der Liga der Wohlfahrtsverbände abzu
schließen. d;11nit die Beratungsstellen ihren wichtigen 
Dienst auch weiterhin tun können. 

3. Krankenhäuser

Vor dem Hintergrund knapper werdender Finanzmittel hat 
der drohende weitere Abbau von Krankenhäusern in unse
rem Land scharfe Diskussionen ausgelöst. Die Landes
synode verstärkt die Forderung des Diakonischen Werkes, 
den Standpunkt des Sozialministeriums zu unterstützen. ,,die 
jetzt bestehende Krankenhauslandschaft zu erhalten". 

4. ,,Untersuchung der Lebenslagen der Rat- und Hil

fesuchenden", herausgegeben von Caritasverbänden

und Diakonischen Werken in Mecklenburg-Vor

pommern

Der Landespastor für Diakonie stellte der Landessynode 
einige wichtige Ergebnisse der Untersuchung vor. Die in 
der Untersuchung aufgezeigten Lebensverhältnisse einer 
wachsenden Zahl von Menschen in unserem Land machen 
in alarmierender Weise aufmerksam auf die Armut in ih-

ren unterschiedlichen Formen. die so in der Öffentl1ch
keit bisher kaum wahrgenommen worden sind. Von den in 
der Untersuchung erfaßten Personen, die die Beratungs
stellen aufgesucht haben, kommen auf je 10 So;:ialhilfe
empfänger 15 Anspruchsberechtigte. die aus unterschied
lichen Gründen jedoch ihren Anspruch nicht einfordern. 
Damit wird der Legende ,on massenhaftem So1,ial
hilfemißbrauch der Boden entzogen. Die Landessynode ruft 
alle Kirchgemeinden dringend dazu auf, sich mit dieser 
Untersuchung auseinandermsetzen und in ihrem Bereich 
nach Lösungen für die Betroffenen zu suchen. 

Rampe, HJ. November 1997 

Möhring 
Präses der Landessynode 

Beschluß Xll/8- lCi 

Beschluß :rnr Posaunenarheit in der Evangelisch-Lu

therischen Landeskirche Mecklenburgs 

Die Landessynode hckr:iftigt die Bedeutung der 
Posaunenarbeit in unserer Landeskirche. 
Sie setzt sich dafür ein, alle Möglichkeiten für die Förde
rung. Erhaltung und Fina1vierung dieser Arbeit 1.u prüfen 
Dabei sollen auch Kooperationsbeziehungen mit der 
Porrimerschen Evangelischen Kirche in Betracht gezogen 
werden. 

Rampe, 16. November 1997 

Möhring 
Präses der Landessynode 

Beschluß XII/8-22 

Beschluß zur Darstellung der Ausgaben für den 2%

Appell 

Der Oberkirchenrat wird gebeten, alle dem 2%-Appell zu
zuordnenden Haushaltspositionen in einer Zusammenstel
lung darzustellen, um damit die Transparenz des Haushal
tes zu erhöhen. 

Rampe, 16. November 1997 

Möhring 
Präses der Landessynode 
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Mitteilung über die Änderung des Bezugspreises für 
das Kirchliche Amtsblatt vom 1. Januar 1998 an 

Vom 1. Januar 1998 an beträgt der Bezugspreis für das 
Kirchliche Amtsblatt 32,00 DM jährlich. 

Mitteilung über .den Seitenumfang des Kirchlichen 
Amtsblattes anno 1997 

Der Jahrgang 1997 des Kirchlichen Amtsblattes der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

umfaßt 182 Seiten. 
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